
   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Sorgfaltspflichten müssen eingehalten werden? 
 
Gewerbliche Ankäufer von Schmelzgut sind verpflichtet, gewisse 
Sorgfaltspflichten einzuhalten. Insbesondere müssen die Ankäufe in 
geeigneter Form dokumentiert werden und umfassen mindestens folgende 
Angaben: 
 
 

• Name und Adresse des Kunden; 
 

• Identitätsprüfung Kunde: Art und Nummer des vorgelegten  
 

• Identifikationsnachweises (Pass/ID), alternativ Kopie; 
 

• das Datum der Warenannahme; 
 

• die genaue Beschreibung der Ware und, sofern bekannt, deren 
Zusammensetzung; 

 
• das Gewicht der Ware; 

 
 

• der Kaufpreis; 
 

• die Unterschrift des Kunden. 
 
 
Die Edelmetallkontrolle prüft im Rahmen der Aufsicht die Einhaltung der Pflicht 
zur Registrierung bzw. Bewilligung und die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften. 
  


